
Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV 
für die Anlagensicherheit von Windkraftanlagen 

Rechtlich gelten Betreiber einer Wind kraft -
anlage als Betreiber einer Arbeitsstätte.
Damit sind sie vom Gesetzgeber zur Ein -
haltung der Forderungen, die sich aus dem
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ableiten,
verpflichtet. Mit der Bereitstellung bzw.
Benutzung von Arbeitsmitteln / Anlagen
unterliegen sie zudem automatisch der
Betriebs sicherheitsverordnung (BetrSichV).
Damit sind eine Vielzahl sicherheitsrele-
vanter Normen und Vorgaben zu beachten.
Meist werden Wartungs- oder Service -
ver träge ab  geschlossen in der Erwartung,
dass sich der Vertragspartner um alles 
kümmert. Doch kein Vertrag entbindet 
von der Verant wor tung. 

Grundbaustein zur Ableitung geeigneter
Schutzmaßnahmen beim Betreiben von
Windkraftanlagen ist die Gefährdungs -
beurteilung gemäß BetrSichV. 

Die Gefähr dungsbeurteilung ermöglicht 
dem Betreiber in der Funktion als Arbeit -
geber eigenverantwortlich alle notwendigen
Arbeitssicher heits maßnahmen zu planen
und umzusetzen. Das gilt für die eigenen
Beschäftigten, für Beschäftigte von Fremd -
firmen sowie Dritte. 

Bauen Sie bei der Erstellung der Ge  fähr -
 dungsbeurteilung auf einen verläss lichen
Partner, der Sie bei der Umsetzung der
BetrSichV kompetent unterstützt: TÜV SÜD. 
Als anerkannte Prüf -, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle (Notified Body 0036)
sind wir mit dem Stand der Technik und den
gesetzlichen Vorgaben bestens vertraut.
Unsere Experten verfügen über langjährige
Praxiserfahrung und stehen Ihnen in allen
Fragen der Sicherheit, Qualität und Wirt -
schaftlichkeit Ihrer An la gen zur Seite. Wir
sind bundesweit für Sie da.

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
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TÜV SÜD Industrie Service GmbH • Tel. / Fax: +49 (0)351 4202 – 389/ – 356
Ansprechpartner: Dietmar Mutze • E-Mail: dietmar.mutze@tuev-sued.de

Damit beim Betrieb Ihrer Anlage 
alles rechtens ist: TÜV SÜD. 

TÜV SÜD-Leistungen:
Bei der Erstellung einer Gefähr dungs   be -
urteilung nach § 3 Betriebssicherheits  -
ver ordnung (BetrSichV) übernehmen wir 
folgende Aufgaben:
� Ermittlung von Gefährdungen
� Bewertung der Gefährdungen
� Festlegen konkreter Maßnahmen
� Dokumentation der

Gefährdungsbeurteilung 

Das sind Ihre Sicherheiten:
� Sie erfüllen die gesetzlichen Forderungen 
� Sie schließen Organisationsverschulden

aus und reduzieren Haftungsrisiken
� Sie entdecken Schwachstellen rechtzeitig

und erhöhen die Anlagensicherheit
� Sie erhalten eine belastbare Doku men  -

tation als Nachweis gegenüber Behörden 

Hersteller und Betreiber von Anlagen ken-
nen TÜV SÜD Industrie Service als einen
international führenden Ingenieur- und
Prüfdienstleister, der mit 4.000 Mit arbeitern
Systeme bewertet und vor antreibt. Einzig -
artiges, interdisziplinäres Ingenieur-Know-
how und hervorragende Kenntnis aller re -
levanten Richtlinien und Normen gehören 
zu den Stärken von TÜV SÜD.

Die Fachkompetenz, der hohe Anspruch an
die ökonomische und ökologische Rea li sie -
rung von Projekten, die Neutralität und Ob -
jek tivität haben TÜV SÜD international eine
erstklassige Reputation, Anerkennung und
Akzeptanz gebracht. Davon profitieren Sie.
Nutzen Sie TÜV SÜD in allen Belangen rund
um Ihre Windkraftanlage. Wir beraten Sie
gerne. Rufen Sie uns an. 

TÜV SÜD. Mehr Sicherheit. Mehr Wert.


